
Anlage 2  
zum Vertrag über die Durchführung von Pflegekursen in zugelassenen Krankenhäusern / 
Einrichtungen nach den §§ 108 ff. SGB V und nach Entlassung im Wohnumfeld des 
Patienten gemäß § 45 Abs. 2 SGB XI 
 
 

Vergütungsvereinbarung 
 

(1) Für die Pflegekursmodule (§ 6 Abs. 3) gelten folgende Pauschalen:  
 

a. Individuelle Pflegekurse im Krankenhaus (pro Modul) EUR 
 

b. Individuelle Pflegekurse in der Häuslichkeit (pro Modul) EUR 
 

c. Gruppenpflegekurs (pro Modul) EUR 
 

 
(2) Für die Abrechnung der Pflegekurse ist der Tag der Schulung ausschlaggebend. Mit 

den Vergütungspauschalen nach Absatz 1 sind sämtliche Kosten der Pflegekurse 
(inklusive der Fahrtkosten) abgegolten. 

 
(3) Die Pflegekasse kann die Vergütungen ab dem Jahr 2024 jährlich oder mehrjährig neu 

festsetzen. Die Festsetzung muss dem Krankenhaus 6 Monate vor Inkrafttreten der 
neuen Vergütungsregelung bekannt gegeben werden.   
 

 
 
 


